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Anforderungen an IT-Architektur und 
Datenmanagement – die Umsetzung von 
BCBS 239 aus Sicht einer Verbundgruppe

Christian Brauckmann

Als der Baseler Ausschuss für Bankenauf-
sicht im Januar 2013 seine 239. Empfeh-
lung herausgab, war zunächst kein lautes 
Echo zu hören, obwohl damit erstmals ein 
Bankenregulator Anforderungen an die IT-
Architektur und das Datenmanagement 
für die Risikoberichterstattung vorlegte. 
Laut dem Baseler Ausschuss waren zahl-
reiche Banken in der Finanzkrise nicht in 
der Lage, sich (und der Aufsicht) schnell 
und präzise einen Überblick über ihre Risi-
kopositionen zu verschaffen und Konzen-
trationen auf Konzernebene, über Ge-
schäftsfelder und Konzerngesellschaften 
hinweg zu identifizieren. Hinter derartigen 
Defiziten nicht unerhebliche Mängel auch 
in der Banksteuerung zu vermuten, liegt 
auf der Hand.

Verbesserter Umgang mit dem Risiko

Die gerade einmal 21-seitige Veröffentli-
chung „Grundsätze für die effektive Ag-
gregation von Risikodaten und die Risiko-
berichterstattung“ mochte auf den ein 
oder anderen zunächst unverdächtig  
wirken. Die in den BCBS 239 (diese Ab-
kürzung ist mittlerweile fest etabliert) 
aufgeführten insgesamt 14 Grundsätze 
enthalten schließlich eigentlich nichts 
Neues und auch nichts Übertriebenes oder 
gar Unsinniges. Im Gegenteil, gerade im 
Lichte der Finanzkrise sind sie rundherum 
nachvollziehbar und zu befürworten. 

Das verdeutlicht auch der Blick in die Ziel-
formulierung der BCBS 239: Die Versor-
gung des Managements mit Schlüsselin-
formationen soll ebenso verbessert werden 
wie die bankweiten Entscheidungsprozesse 
und Informationsströme; die Geschwindig-
keit der Informationsversorgung soll er-
höht, die Qualität der strategischen Pla-
nung gesteigert und der Umgang mit dem 
Risiko neuer Produkte und Dienstleistun-
gen verbessert werden. 

Alles in allem sollen damit die Wahr-
scheinlichkeit und die Höhe von Verlusten, 
die aus einem zu schwachen Risikoma-
nagement resultieren können, reduziert 
werden. Gegen diese Ziele kann man 
nichts haben, sie zu erreichen dürfte für 
jeden Entscheider (nicht nur in einer 
Bank) absolut wünschenswert sein.

Warum haben sich die BCBS 239 dann 
mittlerweile einen derartigen „Ruf“ in der 
gesamten Bankenbranche erarbeitet? Gra-
vierende Einschnitte werden befürchtet. 
Von hoher Komplexität ist ebenso die 
Rede wie von mindestens dreistelligen 
Millionenbeträgen – pro Bank – oder von 
einem regulatorischen Overkill. Lapidar 

könnte man erwidern, dass die formulier-
ten Grundsätze der BCBS 239 vor allem 
deswegen so gefürchtet sind, weil sie in 
Gänze und unternehmensgruppenweit 
wohl noch von keinem Kreditinstitut um-
gesetzt sind. Oder andersherum: Wer  
sich nach der Beschäftigung mit den 
BCBS 239 zurücklehnt, weil er glaubt, das 
eigene Kreditinstitut sei nicht betroffen, 
dürfte einer Fehleinschätzung zum Opfer 
fallen.

Auch kleinere Institute betroffen

Dazu gehört auch die Einschätzung in vie-
len kleineren Banken, dass die Grundsätze 
der BCBS 239 nur für systemrelevante 
Kreditinstitute gälten und man daher ver-
schont bleibe. Schließlich ist in der Base -
ler Veröffentlichung nur von global und 
national systemrelevanten Instituten die 
Rede, zwischen denen im Übrigen einzig 
in Bezug auf den Zeithorizont für die  
Umsetzung unterschieden wird.1) Eine Öff-
nungsklausel ermöglicht es den natio-
nalen Aufsichtsbehörden jedoch, die An-
wendung der BCBS 239 einem über die 
systemrelevanten Banken hinausgehenden 
Kreis zu verordnen. 

So erarbeitet die BaFin derzeit „Bankauf-
sichtliche Anforderungen an die IT (BAIT)“, 
die bereits in die nächste MaRisk-Novel-
lierung, die noch für das Jahr 2015 ge-
plant ist, Einzug halten dürften. Dass sich 
diese Anforderungen nennenswert von 
denen der BCBS 239 unterscheiden wer-
den, ist nicht zu erwarten. Im Übrigen 
können diese Anforderungen bereits heu-
te im Rahmen der von der Aufsicht geüb-
ten Verwaltungspraxis zu einer verschärf-
ten Auslegung der aktuellen Fassung der 
MaRisk führen.

Allein vor diesem Hintergrund sind alle 
Banken gehalten, sich mit den Anforde-
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Der Grundtenor des Autors klingt anders 
als man es in den vergangenen Jahren aus 
der Kreditwirtschaft gewohnt ist. Denn 
die Empfehlungen des Baseler Ausschus-
ses zur Aggregation von Risikodaten und 
zur Risikoberichterstattung bewertet er 
keineswegs als weiteres Element einer all-
gemeinen regulatorischen Flut, sondern 
als prinzipiell sinnvolles Instrument eines 
verbesserten Umgangs der Kreditwirt-
schaft mit den Risiken. Erst allmählich 
registriert er in der Branche allgemein wie 
auch in der genossenschaftlichen Ban-
kengruppe aber ein Bewusstsein für die 
wirklichen Herausforderungen bei der 
Umsetzung und die Relevanz auch für 
kleinere Häuser. Im eigenen Verbund sieht 
er bei der Verzahnung von IT-Architektur 
und Risikomanagement zunächst einmal 
die als systemrelevant eingestuften Insti-
tute gefordert, die hauseigenen Erfahrun-
gen und Vorleistungen in eine eng koordi-
nierte  Zusammenarbeit in der Gruppe 
einzubringen. (Red.)    
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rungen der BCBS 239 auseinanderzuset-
zen. Insbesondere auf kleinere Institute 
und damit auch auf die Verbundgruppen 
mit ihren Rechenzentralen kommen er-
hebliche Herausforderungen zu. 

Das liegt unter anderem auch daran, dass 
die BCBS 239 keine Umsetzungsmaß-
nahmen konkretisieren, sondern diese 
weitgehend im Unklaren lassen. Ein Bran-
chenstandard hat sich auch noch nicht 
herausgebildet, sodass es alle derzeit be-
gonnenen oder beginnenden Projekte mit 
„moving targets“ (mit den entsprechenden 
erheblichen Unsicherheiten für die Pro-
jektdauer und das Projektbudget) zu tun 
haben.

Inhalte der BCBS 239 

Um den Abstraktionsgrad zumindest et-
was zu reduzieren und die Reichweite der 
Prinzipien der BCBS 239 zu verdeutlichen, 
wird im Folgenden ein kurzer Überblick 
über die neuen Anforderungen gegeben. 
Der Baseler Ausschuss hat sie in vier The-
menblöcke unterteilt:

1. Governance und Infrastruktur: Es  
gehört zur Verantwortung des Topma-
nagements, klare und mit anderen auf-
sichtsrechtlichen Vorschriften konsistente 
Regelungen für die konzernweite Aggre-
gation von Risikodaten und Risiko be-
richten festzulegen. Dazu gehören ent-
sprechende Prozessdokumentationen und 
-validierungen ebenso wie die Veranke-
rung in der IT-Strategie. Sämtliche rele-
vanten Prozesse sind betroffen, das heißt 
auch die outgesourcten.

Die Datenarchitektur und die IT-Infra-
struktur müssen die Aggregation von  
Risikodaten und das Risikoreporting nicht 
nur in normalen Zeiten, sondern ins - 
be sondere auch in Krisensituationen  
sicherstellen. Sie sind damit elementarer  
Bestandteil des Business Continuity Ma-
nagements. Die Einordnung der Daten 
(Taxonomien) sind ebenso konzernweit zu 
etablieren wie Metadaten und andere 
Kennzeichnungen. Rollen und Verant-
wortlichkeiten für die fachlichen und die 
technischen Aufgaben sind festzulegen 
und zu dokumentieren.

2. Kapazitäten zur Aggregation von Ri-
sikodaten: Die Anforderungen an die  
Kapazitäten zur Risikodatenaggregation 
werden in den BCBS 239 besonders un -

ter strichen. Zunächst werden eine hohe 
Datengenauigkeit und -integrität erwar-
tet. Dazu sind die Aggregationsprozesse  
zu automatisieren (und natürlich zu  
kontrollieren). Die Datenquellen müs- 
sen klar definiert und dokumentiert  
sein und ein Methodenglossar ist vor-
zuhalten. Genauigkeit und Integrität  
der Daten sind zu messen und zu über-
wachen.

Vollständige und aktuelle Daten

Die Daten müssen vollständig sein, wobei 
zugleich zwischen wesentlichen und un-
wesentlichen Risikodaten zu unterschei-
den ist, und natürlich immer in der jewei-
ligen Konzern- oder Bankeinheit vorgelegt 
werden, wo sie für das Risikomanagement 
benötigt werden.

Die Daten müssen aktuell sein, insbeson-
dere auch in Krisenzeiten. Als derzeitige 
inoffizielle Maßgabe der Aufsicht gilt (so 
allerdings nicht explizit in den BCBS 239 
gefordert), dass monatliche Berichte zu 
kritischen Risiken zehn Arbeitstage nach 
dem jeweiligen Stichtag („t +10“) vorlie-
gen müssen. 

Die Datenhaltung muss anpassungsfähig 
sein, das heißt auch Ad-hoc-Anfragen 
müssen flexibel und schnell beantwortet 
werden.

3. Risikoberichterstattung: Die Risiko-
berichte müssen genau sein, ihre diesbe-
zügliche Qualität darf denen des Rech-
nungswesens in nichts nachstehen. Das 
bedeutet auch, dass die Anforderungen an 
die Berichte in Bezug auf ihre Inhalte, Fre-
quenz und Verteilung klar zu definieren 
und dementsprechend regelmäßig zu vali-
dieren sind.

Klare und verständliche  
Risikoberichte

Die Risikoberichte sollen umfassend sein, 
das heißt alle wesentlichen Inhalte ab-
decken. Dazu gehört auch, dass sie 
 zukunftsorientiert sind, Handlungsemp-
fehlungen aufzeigen und über den Um-
setzungsstand beschlossener Maßnahmen 
informieren.

Die Inhalte von Risikoberichten müssen 
klar und verständlich sein und den jeweili-
gen Empfängern einen definierten (das 
heißt auch dokumentierten) Nutzen stif-

ten. Diesbezüglich sind die Berichte regel-
mäßig zu überprüfen.

Die Häufigkeit der Risikoberichte ist zu 
definieren. Es wird erwartet, dass die Häu-
figkeit in Krisenzeiten innerhalb kurzer 
Zeit erhöht werden kann. Die Verteilung 
der Risikoberichte hat zeitnah und ver-
traulich an die jeweils relevanten Adressa-
ten zu erfolgen.

4. Aufsicht: Die unter diesem Abschnitt 
subsumierten Grundsätze richten sich 
nicht direkt an die Banken, sondern an  
die Aufsicht. Die Aufsichtsbehörden sol-
len die Einhaltung der Prinzipien der 
BCBS 239 regelmäßig überwachen und 
bewerten und dabei Stressszenarien be-
rücksichtigen. Defizite sollen durch ent-
sprechende aufsichtliche Maßnahmen  
zügig beseitigt werden können. Und  
die Aufsichtsbehörden sollen grenzüber-
schreitend miteinander kooperieren, um 
unter anderem über den Erfahrungs-
austausch notwendige Verbesserungen 
weiter voranzutreiben.

Abgeleitete Handlungsfelder  
der BCBS 239

Soweit ein Kurzüberblick über die wesent-
lichen Inhalte der BCBS 239. Aber was 
heißt das für die Umsetzung? Vier Hand-
lungsfelder zeichnen sich ab: Risikobe-
richterstattung, IT-Architektur, Organisa-
tion und Datenqualität.

1) Zunächst scheint jede Bank gut bera-
ten, den bestehenden „Kanon“ ihrer Risi-
koberichte im Hinblick auf Quantität, 
Qualität, Fristen und Frequenzen zu über-
prüfen und dabei den Fokus auf das We-
sentliche und nicht auf eine Ausweitung 
der Berichterstattung zu legen. Die von 
der Aufsicht vermutlich erwartete Frist für 
monatliche Reports von zehn Werktagen 
dürfte dabei für die meisten Banken die 
größte Herausforderung darstellen.

2) Daraus abgeleitet ist eine schlüssige 
Ziel-IT-Architektur im Risikobereich inklu-
sive einer Schnittstelle zum Rechnungs-
wesen anzustreben. Ziel muss es dabei 
nicht zwingend sein, ein einziges großes 
Data-Warehouse für sämtliche Risiken zu 
bauen; die Komplexität eines solchen Da-
ta-Warehouses ist kaum zu überschätzen. 
Es können stattdessen auch getrennte  
Lösungen je Risikoart zielführend sein.  
Die größte Herausforderung in diesem 
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Feld dürfte die Überführung der Daten 
aus den einzelnen Quellen in einheitliche 
Schlüssel (zum Beispiel Konto, Geschäfts-
ID) und einheitliche Auswertungsdimensi-
onen (etwa Exposure, Geschäftsfeld, As-
setklasse, Produktart) sein. 

3) Die Zuständigkeiten und Verantwort-
lichkeiten für die wesentlichen „Daten-
bereiche“ sind im Handlungsfeld „Orga-
nisation“ klar zu regeln. Des Weiteren 
sollte frühzeitig mit einer möglichst  
konkreten Planung begonnen werden, wie  
die im Handlungsfeld „Risikoberichte“ 
festgestellten Lücken geschlossen wer-
den sollen.

4) Die geforderte hohe Datenqualität 
kann nur über automatisierte Verfah- 
ren sichergestellt werden; manuelle Ein-
griffe sollten auf ein Minimum beschränkt  
werden. So können Integrität und Voll-
ständigkeit der Daten vom juristischen 
Bestand bis ins Reporting gewährleistet 
werden.

Konsequenzen für die 
genossenschaftliche Finanzgruppe 

An diesen Handlungsfeldern ist deutlich 
zu erkennen, dass ein Projekt zur Erfül-
lung der Prinzipien aus BCBS 239 weit 
über klassische IT-Projekte hinausgeht. 
Viele Verantwortliche in der Bankenbran-
che halten die BCBS 239 jedoch immer 
noch für ein reines IT-Thema, das aus-
schließlich den „Maschinenraum“ betreffe 
und daher Sache der „Techniker“ sei - ein 
bedauerlicher Irrtum, der jedwedes Um-
setzungsprojekt zum Scheitern bringen 
wird.

Innerhalb der genossenschaftlichen Fi-
nanzgruppe sind es die bereits im  
vergangenen Jahr als systemrelevant ein-
gestuften Kreditinstitute, also die Apo-
theker- und Ärztebank, die Münchener 
Hypothekenbank und die Zentral banken, 
die von den BCBS 239 direkt betroffen 
sind. Dementsprechend haben sie damit 
begonnen, sich mit der Umsetzung inten-
siv zu beschäftigen. 

Zunächst hat ein solches Vorhaben das ei-
gene Unternehmen beziehungsweise den 
eigenen Konzern im Fokus. Hier gibt es in-
nerhalb der Gruppe durchaus Unterschiede 
zwischen den genannten Banken in der  
jeweiligen Risikoberichterstattung, in der  
IT-Architektur und der Datenhaltung. Das 

liegt in der Natur der Sache, schließlich 
unterscheiden sich die Institute auch in ih-
rer geschäftlichen Ausrichtung und Spezi-
alisierung. Hinzu kommt, dass gerade in 
den Spezialinstituten die IT-Systeme oft 
historisch gewachsen sind und auch daher 
unterschiedliche Entwicklungsstände auf-
weisen.

Die Vorgehensweise in den jeweiligen 
BCBS-239-Projekten wird hingegen ähn-
lich sein: Nach der Bestandsaufnahme in 
den genannten Handlungsfeldern stehen 
die Entwicklung eines Zielbildes und einer 
Umsetzungskonzeption als erste Schritte 
auf der Agenda. 

Da sich derzeit aber noch kein allgemein-
gültiger Branchenstandard abzeichnet, 
besteht durchaus noch grundlegender 
Entwicklungsbedarf – zumal die Ergebnis-
se zu den jeweiligen Meilensteinen sinn-
vollerweise eng mit der Bankenaufsicht 
abzustimmen sind. Den systemrelevanten 
Instituten der genossenschaftlichen Fi-
nanzgruppe kommt insofern eine gewisse 
Vorreiterrolle zu, schließlich haben sie da-
mit zu rechnen, früher als die nicht sys-
temrelevanten Banken die Anforderungen 
der BCBS 239 zu erfüllen.

Enge Zusammenarbeit gefragt

Hierin liegt für die gesamte Verbundgrup-
pe aber auch eine Chance, will man das 
Rad nicht an verschiedenen Stellen 
gleichzeitig neu entwickeln. Insbesondere 
die Zentralbanken, die bei derart umfas-
senden Entwicklungsprojekten ohnehin 
eng miteinander kooperieren, haben hier 
die Verantwortung, nicht nur für sich 
selbst, sondern auch für ihre Mitglieds-
banken Lösungsansätze mit zu entwi-
ckeln, damit diese wiederum die kom-
menden Anforderungen an die IT aus  
der nächsten MaRisk-Novelle erfüllen 
können. 

Da in den Zentralbanken ohnehin an der 
Erfüllung der BCBS-239-Grundsätze gear-
beitet wird, ist es nur sinnvoll, parallel zur 
Entwicklung für die eigenen Häuser Lö-
sungsmöglichkeiten für die Volksbanken 
und Raiffeisenbanken zu erarbeiten – 
denn die Logik ist in allen Kreditinstituten 
gleich, ob systemrelevant oder nicht. Auch 
damit kommen die Zentralbanken ihrem 
subsidiären Förderauftrag für die Volks-
banken und Raiffeisenbanken nach. Das 
können sie aber nicht alleine.

Denn wie jedes BCBS-239-Projekt unter-
nehmensintern nur im engen Schulter-
schluss und Austausch zwischen Risiko-
management und IT erfolgen kann, so ist 
auf der Ebene der gesamten Finanzgruppe 
die enge Zusammenarbeit zwischen Zen-
tralbanken und der nun vereinigten Re-
chenzentrale – in Abstimmung mit den 
Prüfungsverbänden – erforderlich. 

Synergien durch Kooperation

Durch eine intensive Kooperation können 
unternehmensübergreifend Synergien ge-
hoben werden, indem die Zentralbanken 
ihr Augenmerk auf das Risikomanage-
ment und die Rechenzentralen ihres auf 
die IT-Architektur und die Datenhal- 
tung legen. Der Weiterentwicklung des 
neuen einheitlichen Bankenverfahrens 
für die Volksbanken und Raiffeisen-
banken kommt hier eine besonders  
hohe Be deutung zu. Da die Prinzipien  
der BCBS 239 für alle Kreditinstitute 
 gleichermaßen gelten, wird sich sehr 
wahrscheinlich nicht nur die Risikoda- 
tenhaltung, sondern auch die Risikobe-
richterstattung in den Volksbanken und 
Raiffeisenbanken noch stärker als bisher 
einander angleichen. 

Besonders herausfordernd dürfte die Ver-
zahnung der BCBS-239-Aktivitäten mit 
denen des Projekts AnaCredit2) werden, da 
in beiden Vorhaben die gleichen Schlüs-
selkompetenzen zum Einsatz kommen 
müssen.

Darüber hinaus ist zu erwarten, dass die 
Grundsätze zur Risikodatenaggregation 
und zur Risikoberichterstattung künftig 
nicht allein auf Einzelinstitutsebene, son-
dern auch auf Ebene der gesamten genos-
senschaftlichen Gruppe Beachtung finden 
müssen. Dabei wird dem BVR, unter ande-
rem als Geschäftsführer der genossen-
schaftlichen Sicherungseinrichtung, eine 
besondere Rolle zukommen.

Grundlegende Änderung  
der IT-Architektur

Die künftige Einhaltung der BCBS 239 
wird gerade für dezentrale Verbundgrup-
pen eine besondere Herausforderung, da 
die neuen Grundsätze für jedes einzelne 
Gruppeninstitut und mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch für die Finanzgruppe 
insgesamt aufsichtsrechtliche Gültigkeit 
erlangen werden. Der grundlegende Cha-
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rakter der Grundsätze wird dementspre-
chend mit hoher Wahrscheinlichkeit in der 
Konsequenz zu grundlegenden Änderun-
gen in der Risikodatenhaltung und den IT-
Architekturen führen. 

Es geht dabei weniger darum, formale An-
forderungen der Aufsicht zu erfüllen, son-
dern vor allem darum, zielführende und 
richtungsweisende Lösungen zu erarbei-
ten. Denn die Einhaltung der Grundsätze 
liegt nicht allein im Interesse der Auf-
sichtsbehörden, sondern vor allem auch 
im Interesse der Banken. Bei alledem kann 
jedoch nur eine pragmatische Vorgehens-
weise, die bereits bestehende IT-Architek-
turen und Datenhaushalte berücksichtigt, 
zielführend sein. Ein „Grüne-Wiese-An-
satz“ birgt die Gefahr, Realitäten zu ver-
nachlässigen und überbordende Investiti-
onen nach sich zu ziehen.

Das Thema „BCBS 239“ muss dazu aus 
dem reinen IT-Blickwinkel in einen brei-
teren Fokus gerückt werden. Alle Betei-
ligten müssen sich darüber im Klaren  
sein, dass ein BCBS-239-Projekt nur auf 
zwei Beinen stehen kann: dem bankfach-
lichen Risikomanagement einerseits und 
der IT-Architektur und Datenhaltung an-
dererseits. 

Keine der beiden Funktionen ist allein ver-
antwortlich oder in der ausschließlichen 
Federführung; dementsprechend wird ein 
Projekt nur dann erfolgreich sein, wenn 
beide Bereiche in enger Verzahnung an 
Lösungen arbeiten. Innerhalb des genos-
senschaftlichen Finanzverbundes heißt 
das, häuserübergreifend und in der subsi-
diären Verantwortung die Zusammen-
arbeit zwischen den Zentralbanken und 
den Rechenzentralen – eng begleitet von 
den genossenschaftlichen Verbänden, ins-
besondere vom BVR – weiter zu intensi-
vieren. 

Fußnoten
1) Global systemrelevante Institute (G-SIBs; in 
Deutschland nur die Deutsche Bank) müssen 
BCBS 239 bis 2016 umgesetzt haben, national sys-
temrelevante (D-SIBs) drei Jahre nach der offiziel-
len Benennung als D-SIB. Viele Verantwortliche 
warten derzeit täglich auf ein entsprechendes  
Schreiben, zumal längst durchgesickert ist, dass der 
Kreis der systemrelevanten Häuser im Sinne der 
BCBS 239 größer ist als der für den europäischen 
Stresstest im vergangenen Jahr.
2) „Analytical Credit Dataset“ zur Erhebung hoch-
granularer Kreditdaten, die in ihrer Detaillierung 
weit über die bisherigen Meldepflichten hinausge-
hen, ab einer Meldeschwelle je Kredit von 50 000 
Euro.

Neue Anforderungen an 
das Risikomanagement

HANDBUCH  
MaRisk und Basel III
Herausgegeben von Axel Becker, 
Walter Gruber und Dirk Wohlert. 
2., überarbeitete Auflage 2012.  
648 Seiten, gebunden, 99,00 Euro. 
ISBN 978-3-8314-0848-1. 

In der grundlegend überarbeite-
ten 2. Auflage des erfolgreichen 
Handbuchs werden diese neuen 
Anforderungen nach Basel III und 
die Auswirkungen auf die 
deutschen MaRisk durch ausge-
wiesene Experten erläutert und 
um Praxishinweise für die täg-
liche Arbeit ergänzt. Unentbehr-
lich für Fach- und Führungskräfte 
im Risikomanagementbereich 
von Banken und Sparkassen,  
für Revisoren, Wirtschafts prüfer  
und Unternehmensberater.
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Mehr zum Thema  
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Nähere Infos unter  
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ZKW06_282_285_Brauckmann_lang.indd   23 10.03.2015   16:35:07


